
Vertrag mit Tortuga Bay für Piercing, Anchor, Laser Branding & Scarification

1. Gegenstand des Vertrags

☐ Piercing ☐ Anchor ☐ Branding  → bitte ankreuzen.
Gegenstand des Vertrags ist das Anbringen von Körperschmuck
( Piercing, Anchor, Branding ) durch Tortuga–Bay beim Kunden.

2. Leistungen von Tortuga–Bay
Tortuga–Bay verpflichtet sich, den vom Kunden gewünschten Körperschmuck
ordnungsgemäss an der vereinbarten Stelle vorzunehmen.

3. Vergütung
Die vom Kunden zu entrichtende Vergütung beträgt                                            CHF. 
Diese ist unmittelbar nach der Abnahme des Körperschmuck durch den
Kunden fällig und wird in bar bezahlt.

4. Abnahme
Die Abnahme hat unmittelbar nach der Durchführung des Körperschmucks
durch Tortuga–Bay zu erfolgen.

5. Gewährleistung
Tortuga–Bay haftet nur in Fällen grober Fahrlässigkeit und von Vorsatz.

6. Aufklärung des Kunden
Der Kunde ist von Tortuga–Bay über die spezifischen Gefahren, die mit der von 
Tortuga–Bay erbringenden Leistung eingehend informiert worden. Insbesondere 
wurde der Kunde auf folgende Gefahren hingewiesen: Es kann beim Body–Pier-
cing, auch unter Beachtung aller gebotenen Sorgfalt der Kunst zu Verletzungen 
kommen. Der Kunde wurde über die speziellen Gefahren und Risiken hinsicht-
lich des speziell von ihm gewünschten Körperschmucks informiert. Nach der 
Entfernung des Körperschmucks kann es in einzelnen verschiedenen Fällen zu 
Narbenbildungen kommen. Der Körperschmuck benötigt eine gewisse Abheilzeit 
und besondere Pflege. Die Dauer der Abheilzeit ist von individuellen Faktoren 
abhängig.

Der Kunde willigt ausdrücklich in diese Körperverletzung ein.  
Gerichtsstand ist Schaffhausen. Bei minderjährigen (unter 18 Jahren )  
benötigen wir die Unterschrift desgesetzlichen Vertreters und die  
telefonische Bestätigung des Termins.

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:                                     Alter:

Email:

Telefon:

Chargen Nummer der verwendeten Instrumente:

Ort: Datum:

Staff only
 

Unterschriften:


